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Erzeugnisse seiner Produktion vorzulegen. Der Be
trieb hat bei Anträgen auf Veränderung von Industrie
preisen den Preisbildungsorganen eine Nachkalkulation 
der letzten Produktionsserie vorzulegen.

(2) Der Betrieb hat auch zur Kontrolle, zur Analyse 
und zur Vorbereitung planmäßiger Veränderungen der 
Industriepreise auf Anforderung der Preisbildungs
organe Nachkalkulationen vorzulegen.

(3) Bestimmungen über die Aufstellung von Nachkal
kulationen in sonstigen preisrechtlichen Vorschriften 
(z. B. über die Aufstellung von Nachkalkulationen bei 
Kalkulationspreisen) bleiben unberührt.

§36

Preisnachweis

(1) Der Betrieb ist als Abnehmer von Erzeugnissen 
und Leistungen berechtigt, von seinem Lieferanten für 
die von ihm vertraglich vereinbarten Lieferungen einen 
Nachweis über die den Industriepreisen zugrunde lie
genden Kosten zü fordern, wenn sich die Preise er
geben aus

— vom zuständigen Preisbildungsorgan erteilten 
Preisbewilligungen;

— Preiserrechnungsvorschriften (Preisregelungen, 
nach denen die Preise von den Betrieben auf der 
Grundlage von festen Teilpreisen eigenverantwort
lich errechnet werden);

— Kalkulationsvorschriften (Preisregelungen, nach 
denen die Preise von den Betrieben eigenverant
wortlich ermittelt werden).

(2) Abnehmer und Lieferer im Sinne dieser Bestim
mungen sind volkseigene Industrie-, Bau-, Dienstlei- 
stungs- und Verkehrsbetriebe, volkseigene Institute, 
Betriebe mit staatlicher Beteiligung sowie private In
dustrie-, Bau-, Dienstleistungs- und Verkehrsbetriebe 
der Deutschen Demokratischen Republik. Das gilt auch 
für volkseigene und private Handelsbetriebe, für kon
sumgenossenschaftliche Handels- und Produktions
betriebe sowie für Betriebe, die unter den Geltungs
bereich der Verordnung vom 6. September 1951 über die 
Verwaltung und den Schutz ausländischen Eigentums 
in der Deutschen Demokratischen Republik (GBl. S. 839) 
fallen.

(3) Stellt der Abnehmer überhöhte Kalkulationsan
sätze fest, so ist der Lieferer verpflichtet, bei eigen
verantwortlich ermittelten Industriepreisen diese un
verzüglich zu berichtigen und bei Industriepreisen, die 
vom Preisbildungsorgan bestätigt wurden, von diesem 
eine Korrektur zu fordern.

VI.

Schlußbestimmungen

§ 3 7

Die Bestimmungen dieser Preisanordnung über die 
Anwendung von Materialverbrauchsnormen und Ar
beitsnormen gelten ausschließlich für die Zwecke der 
Preiskalkulation.

§38

Bei der Aufstellung der Preiskalkulationen ist es 
nicht gestattet, Kosten zu berücksichtigen, die ihrer 
Höhe oder Art nach ökonomisch ungerechtfertigt oder 
nicht entstanden sind. Die staatlichen Preiskontroll- 
organe kontrollieren die Einhaltung der Bestimmungen 
dieser Anordnung.

«
§39

Bei vorsätzlichen oder fahrlässigen Verstößen gegen 
die Bestimmungen dieser Anordnung oder ungenügen
den Maßnahmen zur Sicherung ihrer Einhaltung sind 
gegenüber den Leitern der Betriebe die Bestimmungen 
des Preisslrafrechts anzuwenden.

§40

Diese Anordnung tritt am 1. Januar 1967 in Kraft.

Berlin, den 13. Dezember 1966

Der Leiter 
des Amtes für Preise

H a l b r i t t e r

Anlage
zu vorstehender Anordnung

Grundschema für die Preiskalkulation

A. Fertigungsmaterial ..............

B. Materialgemeinkosten
Zuschlag ______ % von A. ..............

C. Materialkosten 
Summe А + В

D. Fcrtigungsiohn

E. Fertigungsgemeinkosten
Zuschlag............. % von D.

F. Fertigungskosten 
Summe D + E

G. Sonderkosten der Fertigung 
(z. B. Entwicklungskosten,

• Vorrichtungen)

H. Herstellungskosten 
Summe C + F + G

I. Verwaltungs- und Vertriebs- 
gemeinkoslen
Zuschlag..............% von H.


